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TAaZz. Prof Dr Joh Haring
Ine interkonfessi0 ra des Osterreichischen Rech-

S, Artikel des Gesetzes VOo Maı 1868, -(x.-Bl Nr 49,
sucht Streitigkeiten zwischen den einzelnen Konfessionen VOTFr-
zubeugen un bestimmt folgendes: „Die Vorsteher, Diener oder
Angehörigen K<iırche oder Religionsgesellschaft en sıch
der VO  a den berechtigten Personen nıcht angesuchten Vornahme

Sa von Funktionen des Gottesdienstes un der Seelsorge den
Angehörigen anderen Kirche oder Religionsgenossenschaft

enthalten. Eine Ausnahme ann NU:  I für JEHE einzelnen
treten, welchen Urc die betreffenden Seelsorger oder

Diener der anderen Kirche oder Religionsgenossenschaften
die Vornahme Nes diesen zustehenden es das Ansuchen Se-
stellt WIrd, oder die Satzungen un: Vorschriften dieser letzteren
die Vornahme des Aktes gestatten. er diesen Fällen ist der
bezügliche Akt als rechtlich unwırksam anzusehen, und en
dıe ehNorden auf Ansuchen der beeinträchtigten Prıyatpersonoder Religionsgenossenschaft die geeı1gnete Ahbhilfe gewäh-ren.‘ “ So weit der Gesetzeswortlaut. Da dieses Gesetz auch der
Tschechoslowakei und Jugoslawien weıter gilt, beanspruchtdie Auslegung desselben auch größeres Interesse.

Hauptsächlich TE siıch darum, WEer sınd die Personen,die berechtigt SINd, die Vornahme der F unktion anzusuchen?
In früherer eıt wurde diese Bestimmung regelmäßig dahın AaUS -
gelegt, daß ILUT die Keligionsdiener der betreffenden Konfession
berechtigt sınd, den Religionsdiener anderen Konfession
um Vornahme der Funktion ersuchen. So konnte vorkom-
INEN, daß Z be1l Finsegnung orthodoxen Leiche
der evangelische Pastor den abwesenden orthodoxen Seelsorgerauf Ersuchen vertrat 1C. aber wurden dıe Angehörigenverstorhbenen katholischen Selbstmörders, em die kırchliche
Fınsegnung verweigert wurde, als berechtigt rklärt, e1INEl
akatholische Finsegnung anzusuchen. In NEUETET eıt tirat eiINet
Änderung der Auffassung C11M. So hat das Osterreichische
Bundesministerium für Unterricht mıt T1a VOIN Oktober
19534, J60, die Beschwerde römisch-katholischen
Pfarramtes, welches die Berechtigung der Angehörigen ZU. An-
suchen e1iINe akatholische Fınsegnung Katholiken be-
strıtt, abgewiesen. Man hat sıch manchenorts auch kirc.  1CNer-
se1ts mıt dieser Spruchpraxis abgefunden, doch selbst abgesehen
VO kanonistischen edenken, 1eg der Fall nicht einfach
als InNa vielleicht lauben könnte. In der ITschechoslowakei,
an och denselben Gesetzestext hat entschied dıe Landes-



be 13.20Prag ‚„„Die von eın
akatholischen Religionsdiener 1n emationsfalle Katholı-
ken ber Ersuchen der Angehörigen des Verstorbenen
inNeINlle Finsegnung ist unzulässig.‘‘ 1C. Sanz konsequent hatte
dagegen der tschechoslowakische Verwaltungsgerichtshof amn

Juni 1928, 927; dem Verstorbenen selbst die orm der
Kinsegnung, also auch fremdkonfessionellen Zu bestim-
iNnenNn, zugebilligt.

Be1 Auslegung dieser Gesetzesstelle ist ohl beachten,
daß sıch nicht bloß Leicheneinsegnungen handelt DasDA
(G‚esetz spricht allgemein VO der ‚‚ Vornahme Vo  — Funktionen
des Gottesdienstes un der Seelsorge Angehöriıgen
deren Kirche‘“ Sınd unter den berechtigten Personen nıcht ledig-
ıch die Religionsdiener verstehen, sondern auch Angehörige,
S() könnten d katholische Eltern ihre  b Kinder ohne weıteres
VoO  — akatholischen Religionsdienern taufen Jassen, S1IC könnten
hre Kınder ZU akatholischen Religionsunterricht un ZUr Kon-
firmatıon schicken Uu. W.,. Denn würde sıch SC.  1e€.  ıch 1U  —

„Funktionen der Seelsorge handeln u11l die nachzusuchen
SI berechtigt 0 Ungesetzlich WAaTe 1LLUFC das Eingreifen des
remden Religionsdieners, wWenn eın Ersuchen vorlıegt. Man
wırd also gut fun, daran festzuhalten, daß unter den berechtig-
ien Personen ILUF die Religionsdiener verstehen sınd

TAZ. Prof DrJoh Haring.
(Die Feuerbestattung 1m Deutschen Reich,.) Durch das

Heichsgesetz VO Maı 1934, A(5.-BI 1934, 1, 350, wird für das
Gebiet des Deutschen Reiches die Feuerbestattungsirage einheit-
lich geordnet; diewichtigsten einschläagıgen Bestimmungen lau-
ten Die Feuerbestattung ist der Krdbestattung grundsätz-
iıch gleichgestellt S16 unterlhiegt den Urc. dıe Sıcherheıit der
Kechtspflege gebotenen Finschränkungen. Die Bestattungs-
art ıchtet sıch ach dem ıllen des Verstorbenen. 1e 1110

Willensbekundung des Verstorbenen uüber dıe Bestattungsart
nıcht VOTr, haben die Angehörigen, soweıt S1IC geschäftsfählg
sınd diese ZUu bestimmen. Als Angehörige Sınne dieser Be-
siımmungen gelten der egatte, Verwandte und Verschwägerte
auf- un absteigender Linie, Geschwister und deren Kinder -
WIe der eTrlobte Bestehen unter den Angehörıiıgen Meinungs-
verschiedenheiten über dıe Art der Bestattung, geht der Wılle
des F,hegatten demjenigen der Verwandten, der der Kin-
der oder iıhnrer hegatten dem der übrıgen Verwandten, der
Wille näherer Verwandten dem der entfernteren Verwandten

Daß nach tschechoslowakıschem e die Lltern dıe Relıgion
de1 Kinder bis ZU1I1 vollendeten Lebensjahre derselben andern k  on-  H
nen tutzt ıch auyf e1in Gesetz VO prı 1925 Sg Nr


